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Newsletter 3/2021 - Krankenhaushygiene im Dialog

Gut geschützt in den Winter - Lassen Sie sich impfen!
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Booster-Impfung gegen COVID19

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt empfiehlt die STIKO 

(Ständige Impfkommission) eine dritte, sogenannte 

Booster (Verstärker)-Impfung für 

 vulnerable Gruppen

 Menschen ab 70 Jahren

 medizinisches Personal.

Für diese Auffrischimpfung soll ein mRNA-Impfstoff verwendet werden, unabhängig davon,

welcher Impfstoff bei der Grundimmunisierung verabreicht wurde, frühestens 6 Monate nach

der zweiten Impfstoffdosis.

Ziel ist es, dass der Schutz der Impfung vor einem schweren Krankheitsverlauf weiterhin

hoch bleibt.

Grippeschutzimpfung und COVID19-Impfung gleichzeitig?

Gemäß Empfehlung der STIKO muss zwischen der COVID-19-Impfung und der

Verabreichung anderer Totimpfstoffe, wie z. B. gegen Influenza, kein Impfabstand mehr

eingehalten werden.

Die Impfungen können simultan, das heißt gleichzeitig, verabreicht werden. Die Injektionen

sollten an jeweils unterschiedlichen Gliedmaßen erfolgen.

Bei gleichzeitiger Verabreichung von zwei Impfstoffen können Impfreaktionen häufiger

auftreten, als bei getrennter Gabe.

NEU! Influenza-Hochdosis-Impfstoffe

Wussten Sie schon, dass für Personen ab 60 Jahren die jährliche Influenza-Impfung mit

einem quadrivalenten Hochdosis-Impfstoff empfohlen wird?

Da mit zunehmendem Alter die Leistungsfähigkeit des Immunsystems abnimmt, können

Infektionen häufiger schwer verlaufen. Die reduzierte Immunantwort älterer Menschen führt

dazu, dass die Impfung weniger wirksam sein kann, als bei jüngeren Erwachsenen. Deshalb

enthält dieser Impfstoff, im Vergleich zu „normalen“ Influenza-Impfstoffen, die vierfache

Antigenmenge.

Ab der Saison 2021/22 ist in Deutschland der Hochdosis-Impfstoff Efluelda verfügbar. Die

Kosten werden von den Krankenkassen übernommen.

Weitere Informationen

Die Basishygieneordnung wurde auch in diesem Jahr umfangreich überarbeitet.

Bitte denken Sie an die schriftliche Kenntnisnahme innerhalb von 4 Wochen nach deren

Veröffentlichung. Die Zusammenfassung finden Sie unter imikro.med.uni-rostock.de.




